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BESCHLUSSVORLAGE 

  Vorlage-Nr.: B 13/0763/1 

41 - Amt für Familie und Soziales Datum: 30.08.2013 

Bearb.:  Struckmann, Klaus Tel.: 410 öffentlich 

Az.:    

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Jugendhilfeausschuss 12.09.2013 Entscheidung 
 
 

Familienzentrum Glashütte  
-  Vereinbarung 2014ff. - 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
Der Jugendhilfeausschuss spricht sich für den Erhalt und weiteren Betrieb des Familienzent-
rums Glashütte am Standort Mittelstraße 45 als Teil der Umsetzung der Sozialraumorientie-
rung in diesem Stadtteil durch das Sozialwerk aus. 
 
Der Jugendhilfeausschuss anerkennt den Mehrbedarf für Personal- und Betriebskosten in 
Höhe von 6.500 € pro Jahr.  
 
Die dafür erforderlichen Mittel in Höhe von insgesamt 45.500 € pro Jahr werden auf dem 
Produktkonto 363320 / 531800 bereitgestellt. 
 
Er bittet die Verwaltung auf dieser Grundlage den Vertrag mit dem Sozialwerk für die Jahre 
2014 – 2018 fortzuschreiben. 
 
 
 
 
Sachverhalt 
Der Jugendhilfeausschuss befasste sich auf seiner Sitzung 002/XI am 22.08.2013, TOP 8, 
auf Grundlage der Vorlage B 13/0763 mit der Zukunft des Familienzentrums Glashütte ab 
2014. Dazu hörte er den Geschäftsführer des Sozialwerkes als Träger des Familienzentrums  
an. 
 
Vor einer Beschlussfassung bat der Jugendhilfeausschuss um eine weitere Vorlage, in der 
der Gesamtumfang der jährlichen Zahlungen nach Erhöhung im Beschlussvorschlag aufge-
führt wird. 
 
Verwaltungsseitig wird darauf hingewiesen, dass die Erhöhung des Ansatzes im Entwurf für 
den Haushalt 2014/2015 nicht berücksichtigt ist. 
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